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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktide

ntifikator

Albrecht

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

Kunststoff-Spachtel

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Spachtel

masse

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemaf Bestimmung.

1.3. Einzelheite

n zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Strale: IndustriestraRe 24-26
Ort: D-55120 Mainz
Telefon: +49 6131 6209-0 Telefax: +49 6131 6209-40
E-Mail: info@lack-albrecht.de
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 6131 6209-0
E-Mail: SDB@lack-albrecht.de
Internet: www.lack-albrecht.de
1.4. Notrufnummer: +49 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung

des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

1330-20-7 Xylol-lsomerengemisch 5-7%
215-535-7 |601-022-OO-9 |O1-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten 3-5%
919-857-5 | [01-2119463258-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

100-41-4 Ethylbenzol 2-25%
202-849-4 | 601-023-00-4 |O1 -2119489370-35
Flam. Liqg. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H225 H332 H373 H304
H412

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

1330-20-7 215-535-7 |Xy|o|-|somerengemisch

5-7%

inhalativ: LC50 = 6350 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 12126 mg/kg; oral: LD50 = 3523 mg/kg

919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2%
Aromaten

3-5 %

inhalativ: LC50 = >4951 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000
mg/kg

100-41-4 202-849-4 | Ethylbenzol

2-25%

inhalativ: LC50 = 17,2 mg/lI (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stadube oder Nebel); dermal:
LD50 = 15400 mg/kg; oral: LD50 = 3500 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei allergischen
Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen
mit: Losemittel/Verdiinnungen
Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. Sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser
nachtrinken. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Fir Frischluft sorgen.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, alkoholbestandiger Schaum, Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren

Im Brandfall kdnnen entstehen: dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte
kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen.
Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liftung sorgen. Alle Zindquellen entfernen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6értlichen Gesetzen die jeweils zustdndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen und Punkt 7 und 8.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Erdung von Behéltern, Apparaturen,
Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemafRnahmen am Arbeitsplatz
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen
VorsichtsmaRnahmen beachten. Béden mussen den "Richtlinien fir die Vermeidung von Zindgefahren infolge
elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen. Behalter nicht mit Druck entleeren.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden. Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten . Der Zutritt ist nur
autorisiertem Personal zu erlauben. Kiihl und trocken lagern. Temperaturen unter 5°C und iber 30°C

vermeiden.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen
Spachtelmasse
GISCODE/Produkt-Code: BSL30
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor

- Allgemeiner Staubgrenzwert, 10E 2(1 Y TRGS 900
einatembare Fraktion

100-41-4 Ethylbenzol 20 88 2(11) H Y TRGS 900

- Kohlenwasserstoffgemische, 300 2(1I TRGS 900
Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C14
Aliphaten

1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(1I H TRGS 900

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Untersuchungs- Probennahme-
material zeitpunkt
1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/l|U b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)
100-41-4 Ethylbenzol Mandelsaure plus 250 mg/g|U b
Phenylglyoxylsaure (in
Kreatinin)
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
13463-67-7 | Titandioxid
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 10 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 700 mg/kg KG/d
| Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 300 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 900 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 300 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 300 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 871 mg/m?
7727-43-7 Bariumsulfat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 10 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 10 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 10 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13000 mg/kg
KG/d
14807-96-6 Talk, Magnesiumsilikathydrat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,16 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 2,16 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 3,6 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 3,6 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 43,2 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 4,54 mg/cm?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,08 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 1,08 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,18 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 1,18 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 21,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 2,27 mg/cm?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 160 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 160 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
13463-67-7 | Titandioxid
Silwasser 0,127 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,61 mg/l
Meerwasser 1 mg/l
SltRwassersediment 1000 mg/kg
Meeressediment 100 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 100 mg/l
Boden 100 mg/kg
1330-20-7 Xylol-Isomerengemisch
SiuRwasser 0,327 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,327 mgl/l
SlRwassersediment 12,46 mg/kg
Meeressediment 12,46 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 6,58 mg/kg
7727-43-7 Bariumsulfat
SitRwasser 0,115 mg/l
SltRwassersediment 600,4 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 62,2 mg/l
Boden 207,7 mg/kg
14807-96-6 Talk, Magnesiumsilikathydrat
Siulwasser 597,97 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 597,97 mg/l
Meerwasser 141,26 mg/l
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 141,26 mg/l
SlRwassersediment 31,33 mg/kg
Meeressediment 3,13 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Luftung sorgen. Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfuhrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung ersetzen!
Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material:NBR (Nitrilkautschuk). EN I1ISO 374. Moéglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen. Vor
der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Durchbruchszeit:: >480 min.

Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Revisions-Nr.: 10,4 - Ersetzt die Version: 10,3 D -de Druckdatum: 25.09.2025
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Korperschutz

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Geeignetes Material: Naturfaser (z.B. Baumwolle),

hitzebesténdige Synthetikfaser

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat anlegen. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in
Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur

Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden. Bei Spritzverfahren:
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen. Kombinationsfiltermaske A2 - P2 verwenden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: weild
Geruch: charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entziindbarkeit:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Kinematische Viskositat:

(bei 20 °C)
Wasserl6slichkeit:
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:

Gas:
Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten verfligbar

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen
Lésemitteltrennpriifung:

Lésemittelgehalt:

Festkdrpergehalt:

Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:

<-20 °C
nicht bestimmt

Keine Daten verfligbar
0,8 Vol.-%
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar

nicht bestimmt
>20,5 mm?/s

praktisch unléslich

Fur Gemische nicht anwendbar

0,8 mbar hPa

2,17 g/lcm?®

Keine Daten verflgbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
13,00 %

87 %

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Prifnorm

DIN 53217
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Pourpoint:
Auslaufzeit:

Weitere Angaben
keine

nicht anwendbar
nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Starke Lauge, Starke Saure, Oxidationsmittel, stark.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid,

Rauch, Stickoxide, entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 50 mg/I; ATE (inhalativ

Staub/Nebel) > 12,5 mg/l

Revisions-Nr.: 10,4 - Ersetzt die Version: 10,3
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
1330-20-7 Xylol-Isomerengemisch
oral LD50 3523 Ratte
mg/kg
dermal LD50 12126 Ratte
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 6350 mg/l |Ratte
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten
oral LD50 >5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 >4951 Ratte
mg/l
100-41-4 Ethylbenzol
oral LD50 3500 Ratte
mg/kg
dermal LD50 15400 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l |Ratte
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mgl/l

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Titandioxid: Prifdaten des Herstellers der TiO2-haltigen Rohstoffen nach EN 15051-2 zeigen, dass die
Rohstoffe < 1 % Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von <=10 ym enthalten und daher die
Einstufungskriterien nicht erfiillen. Der lungengangige und thorakale Staubgehalt von TiO 2-haltigen Rohstoffen
fallt nach der Methode EN 15051-2 in die Kategorie sehr geringer oder geringer Staub.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Erfahrungen aus der Praxis
Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb der AGW - oder MAK-Grenzwerte kann zu Gesundheitsschaden
wie Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschaden sowie der Beeintrachtigung
des zentralen Nervensystems flihren. Anzeichen: Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Muskelschwéche,
betdubende Wirkung und in Ausnahmeféllen Bewusstlosigkeit. Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem
Produkt beeintrachtigt die natiirliche Hautrlickfettung und flihrt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann

Revisions-Nr.: 10,4 - Ersetzt die Version: 10,3 D -de Druckdatum: 25.09.2025
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durch die Haut in den K&rper gelangen. Losemittelspritzer kbnnen Reizungen am Auge und reversible Schaden
verursachen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

Allgemeine Bemerkungen
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Que|le Methode
1330-20-7 Xylol-Isomerengemisch

Akute Fischtoxizitat LC50 2,6 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss

(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizitat ErC50 2,2 mg/l 72 h|Algen

Akute EC50 1 mg/l 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)

Fischtoxizitat NOEC 1,3 mg/l 56 d|Fisch

Akute Bakterientoxizitat |ECS50 16 mg/l ( Belebtschlamm

)

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten

Akute Fischtoxizitat LC50 >1000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizitat ErC50 >1000 72 h|Pseudokirchneriella
mg/| subcapitata

Akute EC50 >1000 48 h|Daphnia pulex

Crustaceatoxizitat mg/I (Wasserfloh)

Akute Bakterientoxizitat |EC50 >100 3 h|nicht bestimmt
mg/l ()

100-41-4 Ethylbenzol
Akute Fischtoxizitat LC50 4,2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizitat ErC50 3,6 mg/I 96 h|nicht bestimmt

Akute EC50 2,97 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat mgl/| (GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Methode [wert [ d |ouele

Bewertung

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten

OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [80% [ 28 |

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten 5-6,7
100-41-4 Ethylbenzol 3,15

12.4. Mobilitat im Boden

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schiadliche Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behélter missen in gesicherter Weise

beseitigt werden. Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

080409

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieBlich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder

andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler

150102

Verpackungsabfélle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 10,4 - Ersetzt die Version: 10,3 D -de

Druckdatum: 25.09.2025




Ny Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
/2 Sicherheitsdatenblatt
®
albreCht gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Albrecht Kunststoff-Spachtel

Uberarbeitet am: 25.09.2025 Materialnummer: 34003065000000 Seite 12 von 13
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafRe Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.7. Massenqutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU Ulber 13 % (301,6 g/l)

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG Uber VOC aus 13 % (282,1 g/l)

Farben und Lacken:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusitzliche Hinweise
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne priméare Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit
Art. 3 (1) a))". Das Produkt enthalt Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekdmpfung des mikrobiellen
Verfalls (PT6).

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Zusitzliche Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.
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Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Liq. 2: Entziindbare Flissigkeiten, Gefahrenkategorie 2

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat, Gefahrenkategorie 4

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1

Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2

Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend: Kategorie Chronisch 3

EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Fliichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
http://www.gisbau.de http://www.baua.de

https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225
H226
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H373
H412

EUHO066

Weitere Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhalinis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen Uber Gefahren und SchutzmafRnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS

Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flussigkeit und Dampf entztindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

555.
Identifizierte Verwendungen
Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Fillistoffe, PW, C 19 9b 10, 11,19 10a, 10b

Spachtelmassen, Mortel,

Modellierton

LCS: Lebenszyklusstadien
PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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                   20
                   ppm
                
                 
                   88
                   mg/m³
                
                 
                   Ethylbenzol
                
                 
                   H, Y
                
              
            
             
               
                 
                   Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure (in Kreatinin)
                
                 
                   250
                   mg/g
                
                 
                   U
                
                 
                   Ethylbenzol
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   136
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   7.8
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 10
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 47
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.87
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   3.15
                
              
            
          
           
             
               
                 106.17
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 15400
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 17.2
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   4.2
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
                
              
               
                 
                   2.97
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   3.6
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             Bariumsulfat
          
           7727-43-7
           
           231-784-4
           
             01-2119491274-35-0001
          
           
             Grenzwert
          
        
         
         
         
           false
           false
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   mg/m³
                
                 
                   Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare Fraktion
                
                 
                   Y
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 13000
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.115
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 600.4
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 62.2
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 207.7
                 mg/kg
              
            
          
        
      
       
         
           
             Talk, Magnesiumsilikathydrat
          
           14807-96-6
           
           238-877-9
           
             01-2120140278-58-0000
          
           
             Grenzwert
          
        
         
         
         
           false
           false
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   mg/m³
                
                 
                   Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare Fraktion
                
                 
                   Y
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 2.16
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 2.16
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 3.6
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 3.6
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 43.2
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (local)
               
                 4.54
                 mg/cm²
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 1.08
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 1.08
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 1.18
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (local)
               
                 1.18
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 21.6
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (local)
               
                 2.27
                 mg/cm²
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 160
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Acute oral (systemic)
               
                 160
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 597.97
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 597.97
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 141.26
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 141.26
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 31.33
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 3.13
                 mg/kg
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.
        
         
           Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Sofort abwaschen mit:
        
         
           Wasser und Seife
        
         
           Nicht abwaschen mit:
        
         
           Lösemittel/Verdünnungen
        
         
           Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
      
       
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
      
       
         
           Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Kohlendioxid (CO2)
        
         
           ,
        
         
           Löschpulver
        
         
           ,
        
         
           alkoholbeständiger Schaum
        
         
           ,
        
         
           Wassernebel
        
         
           .
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         dichter, schwarzer Rauch
      
       
         .
      
       
         Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         
      
       
         Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
    
     
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           Mechanisch aufnehmen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
      
       
         Siehe Schutzmaßnahmen und Punkt 7 und 8.
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Für ausreichende Lüftung sorgen.
      
       
         Alle Zündquellen entfernen.
      
    
     
       
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           
        
         
           Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter!
        
         
           
             Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
          
           
             Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
          
           
             Erdung von Behältern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen.
          
           
             Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
          
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
        
         
           BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
        
      
       
         
           In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
        
         
           Böden müssen den "Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen.
        
         
           Behälter nicht mit Druck entleeren.
        
         
           Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.
        
         
           Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.
        
         
           Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.
        
         
           Der Zutritt ist nur autorisiertem Personal zu erlauben.
        
         
           Kühl und trocken lagern.
        
         
           Temperaturen unter 5°C und über 30°C vermeiden.
        
      
       
         
           Spachtelmasse
        
      
    
     
       
       
         
           Für ausreichende Lüftung sorgen.
        
         
           Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
        
      
       
         
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
          
           
             Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.
          
           
             Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer verwenden.
          
           
             Bei Spritzverfahren:
          
           
             Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.
          
           
             Kombinationsfiltermaske A2 - P2 verwenden.
          
        
         
           
             Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.
          
        
         
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Bei Abnutzung ersetzen!
          
           
             
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
           
             Hinweise des Herstellers beachten.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             .
          
           
             EN ISO 374
          
           
             .
          
           
             Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
          
           
             Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
          
           
             
          
           
             Durchbruchszeit:
          
           
             :
          
           
             >480 min.
          
           
             
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
        
         
           
             Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             Naturfaser (z.B. Baumwolle)
          
           
             ,
          
           
             hitzebeständige Synthetikfaser
          
           
             
          
           
             Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
          
        
      
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         other
         
           Flüssig
        
         liquid
         
           weiß
        
         
           charakteristisch
        
      
       
         
           
             
               nicht bestimmt
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               lt
               -20
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           
             
               0.8
               Vol.-%
            
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           
             0.8
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               2.17
               g/cm³
            
             
               DIN 53217
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               Für Gemische nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             Keine Daten verfügbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             Keine Daten verfügbar
          
        
         
           
             
               gt
               20.5
               mm²/s
            
             
               20
               °C
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Flow time
        
         
           Keine Daten verfügbar
        
         
           Keine Daten verfügbar
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             13
          
        
         
           
             87
             %
          
        
      
       
         keine
      
    
     
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
      
       
         Exotherme Reaktion mit:
      
       
         Starke Lauge
      
       
         ,
      
       
         Starke Säure
      
       
         ,
      
       
         Oxidationsmittel, stark
      
       
         .
      
       
         Vor Hitze schützen.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.
      
    
     
       
         
           Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb der AGW- oder MAK-Grenzwerte kann zu Gesundheitsschäden wie Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden sowie der Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen. Anzeichen: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Ausnahmefällen Bewusstlosigkeit. Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeinträchtigt die natürliche Hautrückfettung und führt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt kann durch die Haut in den Körper gelangen. Lösemittelspritzer können Reizungen am Auge und reversible Schäden verursachen.
        
      
       
         
           ATEmix
           Dermal
           
             calculated
          
           
             17741.9
             mg/kg
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           ATEmix
           Inhalation(Vapour)
           
             calculated
          
           
             143.4
             mg/l
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           ATEmix
           Inhalation(Dust/Mist)
           
             calculated
          
           
             17.647
             mg/l
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
           
             
          
           
             Titandioxid
          
           
             :
          
           
             Prüfdaten des Herstellers der TiO2-haltigen Rohstoffen nach EN 15051-2 zeigen, dass die Rohstoffe < 1 % Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von <=10 µm enthalten und daher die Einstufungskriterien nicht erfüllen. Der lungengängige und thorakale Staubgehalt von TiO2-haltigen Rohstoffen fällt nach der Methode EN 15051-2 in die Kategorie sehr geringer oder geringer Staub. 
          
        
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
       
         Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
        
         
           Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.
        
         
           Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
      
       
         
           
             08 04 09
             
               ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
      
       
         
           Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 40, Eintrag 75
          
           
           
           
             Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit Art. 3 (1) a))".
          
           
             Das Produkt enthält Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekämpfung des mikrobiellen Verfalls (PT6).
          
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
          
           
           
             2
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 12
           BSL30
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
      
    
     
       
         225
         Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
      
       
         226
         Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
      
       
         304
         Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
      
       
         312
         Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
      
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         319
         Verursacht schwere Augenreizung.
      
       
         332
         Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
      
       
         335
         Kann die Atemwege reizen.
      
       
         336
         Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
      
       
         373
         Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
      
       
         412
         Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         
      
       
         
      
       
         Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 
555.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,4
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2
        
         2025-09-25
      
    
  


